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„Gefährdung des Kindeswohls“  
- Krisenintervention - 

 

Präambel 
 
Die vorliegenden Empfehlungen haben das Ziel, den Fachkräften in den Jugendämtern in 
Krisensituationen, in denen das Kindeswohl ernsthaft gefährdet sein kann, größere 
Handlungssicherheit zu geben. Das Jugendamt muss in solchen Situationen beurteilen 
und entscheiden, ob das Wohl eines Kindes gefährdet ist, wie ernsthaft diese Gefähr-
dung ist, ob beraterische und unterstützende Hilfen das Wohl des Kindes sichern, ob das 
Jugendamt eingreifen (Inobhutnahme, Herausnahme aus einer Pflegefamilie) oder das 
Gericht anrufen muss, weil der Entzug der elterlichen Sorge für notwendig gehalten wird. 
Falsche Einschätzungen und fehlerhaftes Handeln können in solchen Situationen gravie-
rende Auswirkungen haben: 
Auf der einen Seite können Kinder und deren Eltern durch Eingriffe in das Elternrecht ext-
rem belastet werden, auf der anderen Seite kann ein Kind geschädigt oder gar getötet 
werden. Auch wenn länger währende Eingriffe in das Elternrecht vom Richter entschie-
den werden müssen, trägt das Jugendamt hier eine große Verantwortung. Dafür Kriterien 
zu vermitteln, die Handlungssicherheit geben, ist das Ziel dieser Ausführungen. 
 
Entscheidungen in Krisensituationen beruhen auf Prognosen, zu deren Wesen es gehört, 
dass sie mit Unsicherheiten behaftet sind. Auch bei sorgfältiger Prüfung lassen sich Fehl-
entscheidungen nicht mit völliger Sicherheit ausschließen. Das Handeln nach den vorlie-
genden Empfehlungen aber minimiert nicht nur diese Risiken, sondern stellt auch sicher, 
dass das Jugendamt im Zweifel nachweisen kann, alles, was aus heutiger Sicht fachlich 
geboten ist, getan zu haben. Damit ist auch die einzelne Fachkraft im Jugendamt vor 
Schuldvorwürfen oder strafrechtlicher Verfolgung geschützt. 
 
Das richtige Handeln in Krisensituationen ist ein Problem, das die Jugendämter schon 
immer beschäftigt hat. In den letzten Jahren haben sich die saarländischen Jugendamts-
leitungen und das Landesjugendamt bei Tagungen wiederholt mit dem Thema befasst. 
Bei einer solchen Tagung im Mai 2003 wurde beschlossen, den Landkreistag Saarland zu 
bitten, nach Möglichkeit gemeinsame Empfehlungen für alle saarländischen Jugendämter 
zu entwickeln. Der Landkreistag Saarland ist dieser Bitte nachgekommen und hat eine 
Arbeitsgruppe der Jugendämter eingerichtet, die im Sommer 2003, auch unter Beteili-
gung des Landesjugendamtes, die vorliegende Zusammenfassung erarbeitet hat, die sich 
weitgehend an entsprechenden Empfehlungen des Deutschen Städtetages orientiert. Der 
Vorstand des Landkreistages Saarland diese Empfehlungen zugestimmt und den Mitglie-
dern den Beitritt empfohlen. Es obliegt den einzelnen Landkreisen bzw. dem Stadtver-
band Saarbrücken, sie für das jeweilige Jugendamt einzusetzen. 
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1. Anlass für die Empfehlungen 
 

Bereits im Jahr 1999 hat die Konferenz der Großstadtjugendämter beim Deutschen Städte-
tag in einer Arbeitsgruppe aus dem Kreis ihrer Mitglieder eine „Standortbestimmung der Ju-
gendämter zur Qualitätssicherung erzieherischer Hilfen insbesondere bei Vernachlässigung, 
Misshandlung und sexuellem Missbrauch“ vorgenommen, der der Sozialausschuss / Arbeit-
kreis „Familie und Jugend“ in seiner Sitzung am 27./28. Mai 1999 zugestimmt hat. Ziel die-
ser Standortbestimmung war es, über den rechtlichen und fachlichen Rahmen der Arbeit 
von Jugendämtern zu informieren und Aussagen zu ihrer Qualität zu machen. 

 
Angesichts der zwischenzeitlich stattgefundenen Strafverfahren gegen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Jugendämtern (z. B. Osnabrück, Stuttgart, Dresden, Leipzig, Mannheim) in 
Fällen der Kindesvernachlässigung, der Kindesmisshandlung oder des Kindestodes wird es 
im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter für notwendig erachtet, 
in einem weiteren Schritt Standards zum fachlichen Verfahren festzulegen, die das straf-
rechtliche Risiko der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrenzen und überschaubar ma-
chen. 

 
 

2. Zielsetzung der Empfehlungen 
 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl ist ein Ziel der Kinder- 
und Jugendhilfe (§ 1 Abs. 3 Nr. 3). Diese Aufgabe gewinnt besondere Bedeutung im Zusam-
menhang mit einer Kindeswohlgefährdung. Kinderschutz als Maßnahme gegen Kindes-
wohlgefährdung hat eine doppelte Aufgabenstellung: 

 
a) Zum einen geht es darum, Kindeswohl dadurch zu sichern, dass vor allem Eltern1 

in ihrer Erziehungsverantwortung unterstützt und gestärkt werden (Hilfe durch 
Unterstützung). 
Die Erziehungsverantwortung bleibt bei den Eltern. 

 
b) Daneben sichert die Jugendhilfe anstelle der Eltern, falls diese bereit oder nicht in 

der Lage sind, durch Intervention das Wohl des Kindes. Dies geschieht durch An-
rufung des Familiengerichtes mit dem Ziel einer Entscheidung nach §§ 1666, 
1666 a BGB und anschließender Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung au-
ßerhalb der eigenen Familie durch den Pfleger oder Vormund nach §§ 27, 33, 34 
SGB VIII oder in akuten Notfällen durch Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII oder 
durch Herausnahme nach § 43 SGB VIII (Hilfe durch Intervention). 

 
Insofern ist das staatliche Wächteramt in dieser Doppelfunktion zu sehen: 
Das staatliche Wächteramt beinhaltet 

 
 Hilfe für das Kind durch Unterstützung der Eltern und 
 Hilfe für das Kind durch Intervention, 

 

                                            
1
 Die Empfehlungen nennen durchgehend die Eltern; sie gelten natürlich entsprechend, wenn es um sonstige Personensor-

geberechtigten geht. 
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wobei für die Wahl der Mittel der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit maßgeblich ist. Die 
sachgerechte Erledigung dieser Pflichtaufgaben erfordert die Einhaltung fachlicher Bearbei-
tungs- und Verfahrensstandards. 

 
Eine Entscheidung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit setzt zunächst eine Ein-
schätzung der Art und Schwere der Beeinträchtigung des Kindeswohls voraus. Dabei ist 
zwischen Fällen mit einer weniger intensiven bis geringfügigen oder nicht akut drohenden 
Gefährdung des Kindeswohls unterhalb der Eingriffsschwelle nach §§ 1666, 1666 a BGB 
(Hilfe durch Unterstützung und Fällen akuter Wiederholungsgefahr bei bereits eingetretenen 
Kindesmisshandlungen (Hilfe durch Intervention) zu unterscheiden. 

 
Die Empfehlungen konzentrieren sich auf den Bereich der Hilfe durch Intervention. Für 
diesen Bereich werden Verfahrensstandards mit dem Ziel beschrieben, in best möglicher 
Weise das Kindeswohl zu sichern und gleichzeitig das Risiko einer strafrechtlichen Verant-
wortung für die Fachkraft zu minimieren. 

 
 

3. Die Empfehlungen im Einzelnen 
 

3.1 Behandlung von Mitteilungen der Kindeswohlgefährdung2 
 

3.1.1 Erste Sofortreaktionen 
 

3.1.1.1 Verpflichtung zum vorläufigen Tätigwerden 
 

Die Verpflichtung zum Tätigwerden des Jugendamtes ergibt sich aus dem Schutzauftrag 
nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII, der wiederum seine Grundlage im staatlichen Wächteramt 
nach Art. 6 Abs. 2 GG hat. Für die örtliche Zuständigkeit gelten die Regelungen des § 86 SGB 
VIII. Im Zusammenhang mit der Notwendigkeit sofortigen Handelns ist auf § 86 d SGB VIII 
hinzuweisen, der den örtlichen Träger zum Tätigwerden verpflichtet, in dessen Bereich das 
Kind sich tatsächlich aufhält. 

 
 

3.1.1.2 Eingang der Erstermittlung beim ASD 
 
Jede Mitteilung (schriftlich, mündlich, fernmündlich, telefonisch, elektronisch - auch ano-
nym), die Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung enthält, ist von der informierten 
Fachkraft schriftlich aufzunehmen und zu unterschreiben. Durch konkrete Nachfragen bei 
der Aufnahme der Erstermittlung trägt sie zur möglichst weitgehenden Aufklärung des vor-
getragenen Sachverhaltes bei. 

 
Mit der Aufnahme der Mitteilung entsteht ein Fall, der unverzüglich zu bearbeiten ist, und 
zwar 

 
 in eigener Zuständigkeit oder 
 durch sofortige persönliche Weiterleitung an die zuständige Fachkraft/ihre Vertre-

tung. Ist die zuständige Fachkraft/ihre Vertretung nicht erreichbar oder kommt die 

                                            
2
 s. hierzu: Fachbereich Kinder, Jugend, Familie Recklinghausen: „Qualitätsentwicklung im ASD. 
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Abgabe des Falles aus anderen Gründen nicht zustande, bleibt die aufnehmende 
Fachkraft zuständig (amtsinterne Eilzuständigkeit). 
 

Die/der nächste Vorgesetzte wird über die Mitteilung der Kindeswohlgefährdung informiert. 
 
 

3.1.1.3 Eingang der Erstmitteilung außerhalb des ASD 
 

Sofern Mitteilungen oder Erkenntnisse über eine Kindeswohlgefährdung nicht in der Be-
zirkssozialarbeit/ASD, sondern an anderer Stelle im Jugendamt (z. B. in einer Tageseinrich-
tung oder in einer Beratungsstelle) aufgenommen worden sind, ist es die vorrangige Aufgabe 
der dortigen Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, unverzüglich die zuständige Sozialarbeite-
rin oder den zuständigen Sozialarbeiter des ASD/der Bezirkssozialarbeit, ggf. ihre/seine Ver-
tretung, zu informieren. Gleiches gilt für andere Dienststellen der Landkreise bzw. des Stadt-
verbandes Saarbrücken. 

 
 

3.1.2 Hausbesuch als erste Maßnahme 
 

Um die Bedeutung der Mitteilung einschätzen und bewerten zu können, ist in der Regel ein 
Hausbesuch zur Kontaktaufnahme zur Familie notwendig. Der Hausbesuch erfolgt - wenn 
nach Informationslage nötig - zu zweit mit dem Ziel, eine richtige Einschätzung und Bewer-
tung zu dem Zustand des Kindes, seinen Lebensbedingungen und seiner Entwicklungsper-
spektive vorzunehmen. Dies umfasst: 

 
 die häusliche und soziale Situation der Familie, 
 das Erscheinungsbild des Kindes und sein Verhalten, 
 das Kooperationsverhalten und die Ressourcen der Eltern oder des erziehenden El-

ternteils. 
 

Gibt es Anhaltspunkte für eine gegenwärtige oder akut drohende Kindesvernachlässigung 
oder Kindesmisshandlung, so ist der Hausbesuch unverzüglich durchzuführen. Bei sexuel-
lem Missbrauch ist die Besonderheit des Einzelfalles fachlich zu bewerten. Die Interventio-
nen sind am Wohl und am dauerhaften Schutz des jungen Menschen auszurichten. Einzu-
beziehen sind, je nach Lage des Einzelfalls und unter Berücksichtigung der Datenschutzbe-
stimmungen (§§ 61 bis 65 SGB VIII - s. unten 3.8): 

 
 ein Arzt zur Feststellung des körperlichen Zustand des Kindes - insbesondere bei 

kleineren Kindern oder bei einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch ist die medizini-
sche Abklärung des Gesundheitszustandes zu prüfen, 

 die Polizei, wenn der Zutritt zur Wohnung verwehrt (die Fachkraft des Jugendamtes 
haben kein Recht zum Betreten der Wohnung) oder die Anwendung des unmittelba-
ren Zwangs notwendig wird, um die Herausnahme des Kindes aus der eigenen Fami-
lie und Inobhutnahme zu erreichen, 

 Fachkräfte anderer Institutionen, wie Kindergarten, Schule, Beratungsdienste, wenn 
diese zur Beurteilung der Gefährdungslage beitragen können. 

 
Um zu verhindern, dass Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung durch die Eltern 
oder den erziehenden Elternteil verdeckt werden, kann es im Einzelfall angezeigt sein, vor 
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einem Hausbesuch die ersten Eindrücke außerhalb des Hauses anderenorts wie z. B. im 
Kindergarten oder in der Schule zu gewinnen. Sofern dabei eine dringende Gefahr für das 
Wohl des Kindes die Inobhutnahme erfordert, so ist sie vorzunehmen (§ 42 Abs. 3 SGB VIII). 

 
Im Anschluss an den Hausbesuch werden der erste Eindruck und eine vorläufige Einschät-
zung mit Hinweisen zur weiteren Bearbeitung schriftlich festgehalten. Die/der nächste Vor-
gesetzte wird informiert, sie/er überprüft die Einhaltung der festgelegten Standards in der 
Bearbeitung und leistet bei Bedarf fachliche Beratung. 

 
 

3.2 Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse - Risikoeinschätzung - 
 
Bei der richtigen Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse und der richtigen Risikoeinschät-
zung wird zwischen den Fällen, in denen das Jugendamt durch die Mitteilung mit Hinweis 
auf eine Kindeswohlgefährdung erstmals auf die Familie aufmerksam wird, und den Fällen, 
in denen zu der Familie bereits Kontakt besteht, zu unterscheiden sein. 

 
 

3.2.1 Risikoeinschätzung bei bisher nicht bekannten Familien 
 

Auf Seiten des Jugendamtes geht es vor der Entscheidung, in welchem Umfang und in wel-
cher Form Hilfen geeignet und erforderlich sind, um die Bewertung der Sachlage und um die 
Einschätzung des Hilfebedarfs. Hierzu sind in der örtlichen Praxis der Jugendämter differen-
zierte Bewertungsverfahren/Bewertungsraster zu entwickeln und einzuführen. 

 
Der Hilfebedarf richtet sich auch danach, welche Risiken für die Betroffenen mit welcher 
möglichen Hilfeform bzw. Intervention verbunden sind. Bei Risikoeinschätzungen in Bezug 
auf zukünftige Entwicklungen und Verhaltensweisen sind Beurteilungsprobleme immanent. 

 
Die Einhaltung fachlich qualifizierter Verfahrensstandards kann zwar aufgrund der Schwie-
rigkeiten bei der Bewertung von Kindeswohlgefährdungen eine strafrechtliche Verantwor-
tung der Fachkräfte in der Jugendhilfe grundsätzlich nicht ausschließen, die Unsicherheiten 
können aber minimiert werden, wenn die Risikoeinschätzung für die Zukunft in einem stan-
dardisierten Verfahren bewusst reflektiert wird. Hierzu gehört die grundsätzliche Einbezie-
hung von Dienstvorgesetzten und/oder anderen Fachkräften (Team). 

 
Bei der Bewertung der notwendigen und geeigneten Hilfe wird daher der Aspekt des Kindes-
schutzes einer eigenen Bewertung zugeführt und die getroffenen Feststellungen eigens do-
kumentiert. 
 
Eine richtige Einschätzung des eventuell vorhandenen Risikos für das Wohl des Kindes in 
einer Familie kann durch die Beantwortung folgender vier Fragen3 zur Einstellung und zum 
Verhalten der (sorgeberechtigten) Eltern und zur Position des Kindes befördert werden. 

 

                                            
3
 Diese Fragen sind aus „Programm- und Prozessqualität - ein Katalog, PPQ Kinderschutz“ (Dormagen) übernommen und 

stellen nur eine Möglichkeit der Standardisierung dar. 
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1. Gewährleistung des Kindeswohls. Inwieweit ist das Wohl des Kindes durch die 
Sorgeberechtigten gewährleistet oder ist dies nur zum Teil oder überhaupt nicht 
der Fall? 
 

2. Problemakzeptanz. Sehen die Sorgeberechtigten und die Kinder selbst ein Prob-
lem oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall? 
 

3. Problemkongruenz. Stimmen die Sorgeberechtigten und die beteiligten Fachkräfte 
in der Problemkonstruktion überein oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall? 
 

4. Hilfeakzeptanz. Sind die betroffenen Sorgeberechtigten und Kinder bereit, die 
ihnen gemachten Hilfeangebote anzunehmen und zu nutzen oder ist dies nur zum 
Teil oder gar nicht der Fall? 

 
Die Einschätzung der Schwere des Gefährdungsrisikos ist darüber hinaus auch vom Alter 
des Kindes und der Art der Gefährdung abhängig. 

 
Diese Beurteilungen können in einer fachlich standardisierten Skala erfasst werden, um die 
Risikoeinschätzung transparent zu machen.4 

 
 

3.2.2 Risikoeinschätzung in Familien, die bereits im Rahmen der Jugendhilfe betreut 
werden 

 
Auch in Fällen, in denen Jugendhilfe mit unterstützenden Leistungen in der Familie tätig ist, 
ist bei der Begleitung des Hilfeprozesses des Falles neben der Wirkungskontrolle zu den ge-
troffenen Maßnahmen die Sicherung des Kindeswohls eigens zu beachten und zu bewerten. 

 
Die Lebensbedingungen und die Entwicklung des Kindes, d. h. 

 
 die häusliche und soziale Situation der Familie, 
 das Erscheinungsbild und Verhalten des Kindes und 
 das Kooperationsverhalten der Eltern/des erziehenden Elternteils 
 

sind laufend dahingehend zu bewerten, ob sich eine Gefährdung des Kindeswohls abzeich-
net (vgl. 3.1.2) 

 
Die Risikoeinschätzung ist nach dem vor Ort festgelegten Standard, z. B. unter den oben be-
reits genannten vier Fragestellungen 

 
 Gewährleistung des Kindeswohls, 
 Problemakzeptanz, 
 Problemkongruenz und 
 Hilfeakzeptanz 

 
laufend vorzunehmen (vgl. 3.2.1). 
 

                                            
4
 Vgl. hierzu „Programm- und Prozessqualität - ein Katalog, PPQ Kinderschutz“ (Dormagen) 
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3.3 Risikoeinschätzung im Kontext von Zusammenarbeit mit der Familie und Hilfepla-
nung 
 
3.3.1 Bei bestehender Hilfeakzeptanz 
 
Nehmen die Eltern Beratung an und wünschen unerstützende Hilfen, dann kommt das Hil-
feplanverfahren als Grundlage der Entscheidung für die Gewährung der notwendigen und 
geeigneten Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff., 36 SGB VIII in Gang (Hilfe durch Unterstüt-
zung vgl. 2 a). Der Hilfeplan beinhaltet unabhängig vom Vorliegen einer akuten Gefährdung 
durch Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung immer auch ein der Familie be-
kanntes Schutz- und Kontrollkonzept. Dieses Konzept legt insbesondere den Informations-
austausch zwischen den Fachkräften (regelmäßig und in Krisensituationen) sowie deren 
Rolle und Aufgaben (Hilfe und Kontrolle/Sicherung des Wohls des Kindes) fest. 
 
 
3.3.2 Bei nicht bestehender Hilfeakzeptanz 
 
Bei den Eltern wird um die Annahme von Beratung und Unterstützung geworben. Lehnen die 
Eltern Beratung und Unterstützung der Bezirkssozialarbeit ab, ist zu klären, ob dies mit Blick 
auf die Situation des Kindes hinnehmbar oder ob zur weiteren Sachverhaltensaufklärung 
oder zur Installierung von Hilfen zur Erziehung des Familiengericht nach § 50 Abs. 3 SGB 
VIII anzurufen ist. Hier ist die Beratung durch die/den nächste/n Dienstvorgesetzte/n 
und/oder im kollegialen Team in Anspruch zu nehmen. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten: 
 
 
3.3.2.1 Eine akute Gefährdung durch Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung 
liegt nicht vor 
 
Wird bezogen auf das Kind eine Situation angetroffen, die zwar eine Kindeswohlgefährdung 
möglich erscheinen lässt, bei der aber eine akute Gefährdung durch Kindesvernachlässigung 
oder Kindesmisshandlung nicht festgestellt werden kann (Schnittstelle zwischen Hilfe 
durch Unterstützung und Hilfe durch Intervention, vgl. 2), wird ein oder werden mehrere 
Hausbesuche/Kontrolltermine vereinbart. In schwerwiegenden Fällen können Hausbesuche 
in kurzer Folge (mindestens wöchentliche Hausbesuche) - gegebenenfalls auch unangemel-
det - angezeigt sein. Können in diesen Fällen innerhalb von drei Monaten keine beschreibba-
ren Fortschritte in der häuslichen und sozialen Situation der Familie und/oder beim Erschei-
nungsbild des Kindes festgestellt werden, ist der Fall in der Hilfeplankonferenz zu beraten. 
 
 
3.3.2.2 Eine akute Gefährdung durch Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung 
liegt vor 
 
Liegt eine akute Gefährdung für das Kind vor, sind die notwendigen Schritte der Heraus-
nahme und Inobhutnahme des Kindes unverzüglich einzuleiten und das Familiengericht 
einzuschalten. Erscheint die Anwendung des unmittelbaren Zwangs notwendig, ist die Poli-
zei hinzuziehen. 
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3.4 Anrufung des Familiengerichtes 
 
Grundsätzlich ist das Familiengericht anzurufen, wenn dies zur Abwehr einer Gefährdung 
des Wohls des Kindes erforderlich ist (§ 50 Abs. 3 SGB VIII). Die Grundlage bilden hier die 
Einschätzung und Bewertung der fallverantwortlichen Fachkraft zur häuslichen und sozialen 
Situation der Familie, zum Erscheinungsbild und dem Verhalten des Kindes und zum Koope-
rationsverhalten und den Ressourcen der Eltern oder des erziehenden Elternteils sowie die 
Risikoeinschätzung bezogen auf die vier Fragen „Gewährleistung des Kindeswohls, Prob-
lemakzeptanz, Problemkongruenz und Hilfeakzeptanz“ (s. 3.2). 
 
Die Einschaltung des Familiengerichtes erscheint auch in den Fällen angezeigt, in denen eine 
Gefährdung des Kindeswohls zwar noch nicht zweifelsfrei angenommen werden kann, je-
doch verschiedene Verdachtsmomente auf eine konkrete Gefährdung hinweisen oder wenn 
sich die Situation der Familie und die Bereitschaft der Eltern zur Mitwirkung als labil dar-
stellt und vor diese Hintergrund eine konkrete Gefährdung des Kindeswohls angenommen 
werden kann. 
 
Vor einer Anrufung des Familiengerichtes hat sich die fallverantwortliche Fachkraft im kolle-
gialen Team zu beraten und die/den nächste/n Vorgesetzte/n zu informieren. 
 
Eil-Fälle sind unverzüglich mit einer/einem Vorgesetzten zu beraten und entsprechende 
Hinweise sowie Anträge sind per Fax dem Familiengericht zur Entscheidung zu übermitteln. 
 
 
3.5. Dokumentation 
 
Eine standardisierte Dokumentation 
 
 der Einschätzung und Bewertung der Lebensbedingungen der Familie und der Entwick-

lung des Kindes, 
 der Risikoeinschätzung zur konkreten Gefährdung des Kindes sowie 
 der Beratungs- und Hilfeprozesse 
 
dient der Überprüfbarkeit des Falles und der Einhaltung der vorgegebenen Standards durch 
die Leitung und ist die Grundlage für die weitere Arbeit in der Familie, insbesondere auch bei 
Abwesenheit der zuständigen Fachkraft für die Vertretungskraft und bei einem Zuständig-
keitswechsel für die nachfolgende Fachkraft (hierzu siehe unten 3.6). 
 
Aus der Dokumentation ergibt sich: 
 
 die Fallaufnahme und der Entscheidungsverlauf ab Bekannt werden des Hilfebedarfs bis 

zum Einsetzen der Hilfe. 
 die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Beteiligten und mehreren Fachkräften über 

Art, Umfang und Notwendigkeit der Leistung. 
 die Faktenlage bei der Risikobetrachtung und die Bewertungen zur Risikoeinschätzung. 
 eine eigene Darstellung der Überlegungen und Entscheidungen zum konkreten Schutz-

konzept für das Kind und über die getroffenen Vereinbarungen einschließlich der Dar-
stellung konkreter Zielschritte und Zeitperspektiven. 
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Sofern eine Hilfe zur Erziehung für voraussichtlich längere Zeit einzuleiten ist wird die Do-
kumentation Gegenstand des Hilfeplanes. Sollten sich innerhalb der vereinbarten Fristen 
nennenswerte Abweichungen von der Hilfeplanung ergeben oder sich die Situation drama-
tisch verschlechtern, ist auch eine neue Bewertung des Schutzkonzeptes vorzunehmen und 
die hierbei gefundenen Erkenntnisse sind zu dokumentieren.5 
 
 
3.6 Fallabgabe und Fallübernahme durch Zuständigkeitswechsel 
 
Die abgebende Fachkraft hat die Fallübergabe an die übernehmende Fachkraft so zu gestal-
ten, dass sich die übernehmende Fachkraft darauf verlassen kann, alle relevanten Informati-
onen, insbesondere solche erhalten zu haben, die die Möglichkeit einer zukünftigen Kindes-
wohlgefährdung nahe legen. 
 
Vor der Abgabe des Falles ist deswegen ein zusammenfassender Sachstandsvermerk anzu-
fertigen. Dieser hat besondere Probleme bzw. Konflikte zu kennzeichnen und Aspekte 
kenntlich zu machen, die bei der Zusammenarbeit mit der Familie zu beachten sind. 
 
Bei Verdacht auf Kindesvernachlässigung oder Kindesmisshandlung sind die entsprechen-
den Anhaltspunkte und Einschätzungen besonders hervorzuheben. Für die Transparenz der 
Darstellung ist die abgebende Fachkraft verantwortlich. 
 
Grundsätzlich muss ein persönliches Fallübergabegespräch zwischen der bisher zuständi-
gen und der künftig zuständigen Fachkraft stattfinden. Die/der Dienstvorgesetzte der fall-
übernehmenden Fachkraft bestätigt durch Unterschrift die Kenntnisnahme des zusammen-
fassenden Sachstandsvermerks. 
 
Ist ein Übergabegespräch nicht möglich, weil z. B. die betreffenden Familien den Jugend-
amtsbezirk verlassen und ein anderes Jugendamt zuständig wird, so ist der zusammenfas-
sende Sachstandsvermerk dem zuständigen Jugendamt umgehend in doppelter Ausferti-
gung zuzusenden und in einem Telefongespräch der neu zuständigen Fachkraft zu erläutern. 
Über dieses Gespräch ist eine kurze Niederschrift zu fertigen, vom fallabgebenden Jugend-
amt dem nunmehr zuständigen Jugendamt zuzuleiten und vom zuständigen Jugendamt ge-
genzuzeichnen und dem abgebenden Jugendamt wieder zurückzuschicken. 
 

 
3.7 Leistungserbringung durch einen Träger der freien Jugendhilfe 
 
Wird nach Leistungsgewährung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Leistung 
durch einen Träger der freien Jugendhilfe erbracht, setzt dies eine Leistungsvereinbarung 
voraus, die stets auch Vereinbarungen über Handlungspflichten des freien Trägers zum 
Schutz des Kindes beinhaltet. 
 
Mit der Vereinbarung über Handlungspflichten des freien Trägers zum Schutz des Kindes 
entsteht eine eigene Garantenstellung der die Leistung erbringenden Fachkraft als Beschüt-
zergarantin aus Pflichtenübernahme. Daneben kommt mit Beginn der Leistungserbringung 

                                            
5
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eine originäre eigene Garantenstellung der die Leistung erbringenden Fachkraft als Beschüt-
zergarantin aus tatsächlicher Schutzübernahme hinzu. Bei der einzelfallzuständigen Fach-
kraft des leistungsgewährenden Trägers verbleibt zwar die Garantenpflicht zum Schutz des 
Kindes als Aufgabe des staatlichen Wächteramtes. Sie erfährt jedoch eine wesentliche in-
haltliche Veränderung. Die einzelfallzuständige Fachkraft des leistungsgewährenden Trägers 
hat nunmehr die Kontrollpflicht, dass die Fachkraft des freien Trägers die zu erbringenden 
Leistung an den im Hilfeplan festgelegten fachlichen Anforderungen und Zielsetzungen aus-
richtet. 
 
 
3.7.1 Leistungsvereinbarung mit Mitteilungspflichten 
 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müssen in der Leistungsvereinbarung und im Hilfe-
plan die beidseitigen Verantwortlichkeiten geklärt sein. Außerdem muss sich die einzelfall-
zuständige Fachkraft des Jugendamtes vergewissern, dass die Absprachen eingehalten wer-
den. Insbesondere gilt daher: Da der Hilfeplan, der gemeinsam vom hilfegewährenden und 
hilfeerbringenden Träger zusammen mit den Betroffenen zu entwickeln und fortzuschreiben 
ist, eine verbindliche Zielsetzung beinhaltet und dabei auch das Schutzkonzept für das Kind 
und akute, schwerwiegende Gefährdungen einer Kindesvernachlässigung oder Kindesmiss-
handlung sind der einzelfallzuständigen Fachkraft unmittelbar mitzuteilen. Daher sollten die 
Leistungsvereinbarungen die Mitteilungspflichten des leistungsbringenden Trägers der 
freien Jugendhilfe an den öffentlichen Träger, insbesondere bei akuten, schwerwiegenden 
Gefährdungen (Fälle des § 50 Abs. 3 SGB VIII) zum Gegenstand haben. Auch sollte in den 
Leistungsvereinbarungen durch Bezugnahme auf die entsprechende Teile der Empfehlungen 
sichergestellt werden, dass die Fachkräfte des Trägers der freien Jugendhilfe in den Fragen 
der Wahrnehmung und Risikoeinschätzung bei akut drohender Gefährdung durch Kindes-
vernachlässigung und Kindesmisshandlung nach denselben Standards arbeiten wie die 
Fachkräfte des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. 
 
Sollte die einzelfallzuständige Fachkraft des Jugendamtes Anhaltspunkte haben, dass der 
Berichts- und Meldepflicht nicht oder nicht genügend entsprochen wird, ist die oder der 
Dienstvorgesetzte einzuschalten, die oder der mit dem freien Träger unverzüglich ein Klä-
rungsgespräch führt. 
 
Sind Anhaltspunkte für eine akute, schwerwiegende Gefährdung durch eine Kindesvernach-
lässigung oder Kindesmisshandlung erkennbar, die von der leistungsbringenden Fachkraft 
nicht ausgeräumt werden können, gelten die Verfahrensregeln nach 3.3.2.2. 
 
 
3.8 Beachtung des Datenschutzes 
 
3.8.1 Allgemeine Vorbemerkung 
 
Der Schutz personenbezogener Daten (sowohl bei der Erhebung als auch bei der Weiterga-
be) ist eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit pädagogischer Hilfen und damit 
eine Bedingung fachlich qualifizierten Handelns. Auf der einen Seite ist das Jugendamt auf 
die Kenntnis persönlicher Daten angewiesen, um eine bedarfsgerechte Hilfe leisten und das 
Gefährdungsrisiko des Kindes möglichst gut einschätzen zu können. Auf der anderen Seite 
sind Eltern, aber auch Kinder und Jugendliche teilweise nur bereit und in der Lage, offen 
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über ihre Probleme und Belastungen zu sprechen, wenn sie davon ausgehen können, dass 
diese Daten vertraulich behandelt werden. 
 
Nach § 35 SGB I hat jeder Bürger einen Anspruch darauf, dass der Sozialleistungsträger die 
ihn betreffenden Sozialdaten nicht unbefugt erhebt, verarbeitet und nutzt. Als Konsequenz 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfe heißt dies, dass mit Daten der jun-
gen Menschen und ihrer Familien sehr sorgsam umgegangen werden muss und eine Über-
mittlung von Daten an andere Stellen nur möglich ist, wenn hierfür eine ausdrückliche Ein-
verständniserklärung vorliegt oder eine gesetzliche Norm dies ausdrücklich erlaubt. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass es keine Auskunftsverpflichtung oder Ver-
pflichtung zur Vorlage von Schriftstücken und Akten gibt, wenn keine gesetzlich normierte 
Übermittlungsbefugnis vorliegt. 
 
Die Situation in Fällen der Kindeswohlgefährdung ist jedoch komplexer, weil dem Recht der 
Eltern auf informationelle Selbstbestimmung das Recht des Kindes auf Schutz vor Gefahren 
für sein Wohl gegenübersteht und dadurch begrenzt wird. Andererseits gefährdet jeder 
rechtlich zulässige Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Datenerhe-
bung bei Dritten, Übermittlung von Daten an Dritte ohne Einwilligung) wegen des Vertrau-
ensverlustes den Zugang zu den Eltern und damit zum Kind. Es ist daher im Einzelfall abzu-
wägen, ob von einer Eingriffsbefugnis Gebrauch gemacht wird oder eine Einwilligung der 
Eltern eingeholt wird. 
 
 
3.8.2 Datenerhebung 
 
Gemäß § 62 Abs. 1 SGB VIII dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis 
zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist (Erforderlichkeitsgrundsatz).  
 
Gerade im Fall der Kindeswohlgefährdung hängt die Entscheidung darüber, welche Maß-
nahme zu treffen sind (Gewährung von Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme oder Anrufung 
des Familiengerichts) jedoch ihrerseits von den erhobenen Daten ab. Grundlage für die Be-
stimmung des Datenbedarfs bilden daher Hypothesen über mögliche Ursachen der vorge-
tragenen oder wahrgenommenen Probleme über Auswirkungen der Schwierigkeiten auf die 
kindliche Entwicklung und deren Veränderbarkeit durch pädagogische Hilfen. Hinzu kom-
men Fragen zur Einschätzung des Risikos für das Wohl des Kindes in der Familie (siehe 
3.2.1). 
 
Gemäß § 62 Abs. 2 SGB VIII dürfen Sozialdaten grundsätzlich nur mit Kenntnis oder unter 
Mitwirkung des Betroffenen erhoben werden (Ersterhebungs- bzw. Kenntnisgrundsatz). 
Bliebe jedoch das Jugendamt allein auf die Bereitschaft der Eltern angewiesen, die zur Auf-
klärung einer Kindeswohlgefährdung erforderlichen Informationen preiszugeben, so könn-
ten die Eltern den Weg zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls ihres Kindes unter Be-
rufung auf ihr Recht zur informationellen Selbstbestimmung versperren. Sie würden damit 
ihr Elternrecht missbrauchen. 
 
Deshalb gestattet § 62 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII in Gefährdungsfällen die Datenerhebung auch 
ohne Einwilligung der Betroffenen. Aus den Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefähr-
dung, die einen Hausbesuch notwendi2g machen, lässt sich noch nicht ableiten, ob der Ge-
fährdung durch Unterstützung der Eltern oder aber (nur) durch Anrufung des Familienge-



 

 
14 

 

richts begegnet werden kann. Verweigern Eltern die notwendigen Informationen, dann ist 
die Fachkraft befugt, die notwendigen Auskünfte bei Dritten (ohne Mitwirkung der Eltern) 
einzuholen. Voraussetzung für diesen Eingriff in die Freiheitsrechte der Eltern ist jedoch, 
dass „konkrete Anhaltpunkte für eine Kindeswohlgefährdung gegeben und die Maßnahme 
geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist zur Erlangung von Auskünften und Daten, de-
ren der Staat bedarf, um auf hinreichend sicherer Erkenntnisgrundlage beurteilen zu kön-
nen, ob und in welchem Maße die Voraussetzung für ein Einschreiten in Ausübung des 
Wächteramtes vorliegt“, (Jestaedt, Bonner Kommentar, Art. 6 GG Rdnr. 186). Dies bedeutet, 
dass die Erhebung von Daten bei Dritten nicht nur und nicht erst dann zulässig ist, wenn die 
Kenntnis der Daten erforderlich ist für eine gerichtliche Entscheidung, die Voraussetzung 
für die Gewährung einer Leistung nach diesem Buch ist (§ 62 Abs. 3 Nr. 2 d SGB VIII), son-
dern bereits zur Entscheidung der Vorfrage, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und 
diese mit den Eltern oder gegebenenfalls durch Anrufung des Familiengerichts abgewendet 
werden muss. 

 
 
3.8.3 Datenübermittlung 
 
Im Zusammenhang mit der Abwehr einer Kindeswohlgefährdung spielt die Übermittlung 
von Daten eine zentrale Rolle, nämlich an: 
 
 das Familiengericht, 
 die Polizei, 
 andere MitarbeiterInnen im Jugendamt im Rahmen einer Vertretung oder eines internen 

Zuständigkeitswechsels, 
 ein anderes Jugendamt aufgrund eines externen Zuständigkeitswechsels. 
 
Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben 
worden sind (Zweckbindungsgrundsatz § 64 Abs. 1 SGB VIII). 
 
In Interesse eines effektiven Kindesschutzes dürfen Sozialdaten dem Familiengericht auch 
dann übermittelt werden, wenn zum Zeitpunkt der Erhebung zwar Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung vorlagen, aber noch gar nicht beurteilt werden konnte, ob deren 
Abwendung durch Hilfe zur Erziehung oder eine Anrufung des Gerichts erfolgen muss. Hält 
das Jugendamt die Anrufung des Familiengerichts für erforderlich, so steht der Übermittlung 
der Daten § 64 Abs. 2 SGB VIII nicht im Weg, da der Erfolg der zu gewährenden Leistung 
nicht durch die Übermittlung, sondern durch die Weigerung der Personensorgeberechtigten 
in Frage gestellt wird. Aufgrund der Weitergabebefugnis nach § 65 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII dür-
fen auch anvertraute Daten an das Familiengericht weitergegeben werden. 
 
Bedarf es zur Abwehr einer Kindeswohlgefährdung des Tätigwerdens der Polizei, so befugt 
§ 64 Abs. 1 SGB VIII auch eine Weitergabe der Sozialdaten an die Polizei (etwa zur Anwen-
dung unmittelbaren Zwangs). Wie bei der Übermittlung an das Familiengericht steht hier § 
64 Abs. 2 SGB VIII nicht im Weg. Vor dem Hintergrund der strafrechtlichen Garantenstellung 
ist die Fachkraft auch befugt, anvertraute Sozialdaten an die Polizei weiterzugeben (§ 65 
Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). 
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Praxisrelevant ist aber - wie die Gerichtsverfahren zeigen - nicht nur die Weitergabe von In-
formationen an das Familiengericht und die Polizei, sondern bereits die Weitergabe von In-
formationen bei internen oder externen Zuständigkeitswechsel oder zwischen Jugendamt 
und Leistungserbringer. Gerade in laufenden Hilfeprozessen mit Gefährdungsrisiko kann die 
Kenntnis anvertrauter Daten (Krankheit, Sucht, Gewaltausübung durch den Partner) für die 
Risikoeinschätzung und dessen Neubewertung entscheidend sein. Die Weitergabe anver-
trauter Daten an andere MitarbeiterInnen bei Zuständigkeitswechsel für die Fallbearbeitung 
(auch Vertretung) oder Änderung der örtlichen Zuständigkeit oder aber die Weitergabe sol-
cher Daten an verantwortliche MitarbeiterInnen in dem Dienst oder der Einrichtung, die die 
Leistung erbringt, ist zulässig mit Einwilligung der betroffenen Person (§ 65 Abs. 1 Nr. 3 SGB 
VIII). Wird sie jedoch nicht erteilt, geht der zuständig gewordenen Fachkraft eine wichtige 
Information für die Einschätzung bzw. Neubewertung des Gefährdungsrisikos verloren. 
 
Bis zu einer gesetzlichen Regelung in § 65 Abs. 1 SGB VIII, die ausdrücklich klarstellt, dass 
eine Weitergabe von anvertrauten Daten bei Zuständigkeitswechseln auch dann zulässig ist, 
wenn Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen und die Kenntnis der Daten 
für die Einschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, muss die Befugnis zur Weiter-
gabe dieser Daten unmittelbar auf § 65 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII in Verbindung mit § 34 StGB 
gestützt werden. 
 
Die Übermittlung von Sozialdaten an Strafverfolgungsbehörden ist dann zulässig, wenn 
damit eine gesetzliche Aufgabe des Jugendamtes erfüllt wird (§ 69 Abs. 1 SGB X). Damit be-
steht keine Pflicht des Jugendamtes zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden (z. B. 
Pflicht zur Strafanzeige). Die Anrufung steht vielmehr im fachlichen Ermessen: Die Jugend-
ämter haben abzuwägen, ob durch die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden mit de-
ren Maßnahmen dem Wohl des Kindes (und nicht der Allgemeinheit oder dem öffentlichen 
Empfinden) am besten gedient ist. Es ist daher im Einzelfall abzuwägen, welche Vorteile und 
welche Nachteile ein Strafverfahren dem Kind bringt. Die Entscheidung kann nur nach einer 
genauen Überprüfung der konkreten Situation des Kindes oder Jugendlichen betroffen wer-
den.  
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Anlage 7.1            
 
Fragebogen zur Hypothesenbildung -- nicht Bestandteil der Hilfeakte -- 

Sozialpädagogische Diagnose 
 
Erleben und Handeln des jungen Menschen - Risikopotential 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
Eigene Feststellung (E); Informationen durch Dritte (D); Sonstige Informationen (S) 
 
E D S  
 1. Körperliche Beeinträchtigungen 
    Wirkt kränklich bzw. ist häufig krank 
    Leidet an chronischen Krankheiten 
    Abweichungen vom Normalgewicht 
    Sinnesorganische Beeinträchtigungen 
    Sprach- und Bewegungsstörungen 
    Abweichungen von der altersgemäßen Entwicklung 
    Sonstige geistige oder körperliche Schwächen 
    Zeigt psychische Auffälligkeiten 
    Hat psycho-somatische Beschwerden 
    Gefahr der Selbstverletzung 
 2. Seelische Störungen 
    Zeigt altersabweichende Verhaltensweisen 
    Leidet an Stimmungsschwankungen 
    Tendenz zu aggressivem Verhalten 
    Neigt zu Depressionen 
    Hat negatives Selbstbild  
    Hat unangemessene Ängste 
    Besteht Gefahr des Zündelns 
    Hat sexuelle Probleme 
    Drogenkonsum 
    Suizidgefahr 
 3. Leistungsprobleme 
    Auffälligkeiten im motorischen Bereich  
    Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität 
    Antriebsarmut, bedarf der ständigen Unterstützung und Moti-

vation 
    Probleme mit gestellten Leistungsanforderungen 
    Schwächen in Lesen, Schreiben und Rechnen 
    Schlechte schulische Leistungen 
    Schul- bzw. Prüfungsängste 
    Unregelmäßiger Schulbesuch 
    Schul- bzw. Ausbildungsabbruch 
    Probleme mit Lehrern bzw. Ausbildern 
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 4. Abweichendes Sozialverhalten 
    Probleme im Umgang mit anderen Menschen 
    Unbeherrschtes und ungemessenes Sozialverhalten 
    Narzistische Verhaltensweisen 
    Aggressives und zerstörendes Verhalten 
    Regeln und Grenzen werden nicht eingehalten 
    Lügt, schwindelt und betrügt 
    Verstößt gegen Recht und Gesetz 
    Hat Kontakt zu problematischen Gruppen 
    Hält sich an gefährdenden Orten auf  
 5. Autonomiedefizite 
    Altersunangemessene Selbständigkeit  
    Fehlende Ausgewogenheit von Nähe und Distanz 
    Mangelnde Frustrationstoleranz 
    Unangemessenes Verantwortungsgefühl 
    Fehlendes Selbstwertgefühl 
 6. Sonstiges Risikopotential im Hinblick auf Erleben und Handeln 

des jungen Menschen: 
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Anlage 7.2  
 
Fragebogen zur Hypothesenbildung -- nicht Bestandteil der Hilfeakte -- 
 

Sozialpädagogische Diagnose  
 
Erleben und Handeln des jungen Menschen - Ressourcenpotential 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
Eigene Feststellung (E); Informationen durch Dritte (D); Sonstige Informationen (S) 
 
E D S  
 1. Körperliche Gesundheit 
    Gute körperliche Verfassung 
    Altersgemäße Entwicklung 
    Angemessene Körperhygiene 
    Gesunde Ernährung 
    Gesunde Lebensführung 
    Bewusstsein für und Achtung auf körperliches Wohlergehen 
 2. Seelisches Wohlbefinden 
    Ausgeglichenes offenes Wesen 
    Angemessene Frustrationstoleranz 
    Altersgemäße Belastbarkeit 
    Realistischer Optimismus 
    Angemessenes Verhältnis zu Nähe und Distanz 
    Positiv realistisches Selbstbild 
    Positive Lebenseinstellung  
 3. Leistungsvermögen 
    Zeigt Kreativität und Initiative 
    Durchschnittliche Intelligenz  
    Hat besondere Begabungen  
    Entspricht den gestellten Anforderungen  
    Positiver Umgang mit Lehrern und Ausbildern 
 4. Sozialkompetenzen 

    Intakte familiäre Beziehungen 
    Außerfamiliäre Sozialkontakte 
    Hat eine soziale Einstellung  
    Ist sozial engagiert und ist bereit Verantwortung zu überneh-

men 
    Hat Konfliktfähigkeit  
 5. Autonomie 
    Altersangemessenes Selbständigkeitsstreben  
    Verantwortungsgefühl 
    Selbstwertgefühl 
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6. Sonstiges Ressourcenpotential im Hinblick auf Erleben und 
Handeln 
   des jungen Menschen: 
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Anlage 7.3            
 
Fragebogen zur Hypothesenbildung -- nicht Bestandteil der Hilfeakte -- 
 

Sozialpädagogische Diagnose  / Zusammenfassung 
 
Erziehungs- und Entwicklungsbedingungen  
 
Dem Risiko einen Namen geben: ________________________________________________ 
 
Die nachfolgende Einschätzung erfolgt auf Grund: 
 
Eigene Feststellung: 

 Gespräch 
 Beobachtung  

 
Informationen durch Dritte: _______________________________________________ 
 
Sonstige Informationen: _________________________________________________ 
 
Fragen, die noch nicht beantwortet werden können, sollten für die weitere Hilfeplanung ge-
klärt werden. 

 
1. Familiensituation  
1.1 Familienstand   
  Ja Nein 

 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

 Intakte Familienstruktur     

 Klare Regelung der elterlichen Sorge   

 Kontinuierlicher Aufenthalt des jungen 
Menschen 

  

 Hat der junge Mensch verlässliche Be-
zugspersonen  

  

1.2 Wirtschaftliche Situation   
  Ja  Nein 

 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Die Familie verfügt über ein geregeltes 
Einkommen 

    

  Das Einkommen der Familie liegt unter 
dem Existenzminimum 

  

  Familie hat Sozialleistungen beantragt   

  Ausgaben und Einnahmen stehen in 
einem vertretbaren Verhältnis 

  

  Es bestehen Schulden   
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1.3 Berufliche Situation des der Erziehungsberechtigten    

  Ja  Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Abgeschlossene Berufsausbildung                                                                                                                                                                                                     

  Regelmäßige Erwerbstätigkeit   

  Regelmäßige Arbeitszeiten   

  Arbeitslosigkeit   

  Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit   

1.4 Wohnverhältnisse   
 Ja Nein 

 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

 Angemessener Wohnraum      

 Negatives Wohnumfeld    

 Soziale Infrastruktur vorhanden   

 Soziale Infrastruktur wird genutzt   
1.5 Elternbiographie   

 Ja Nein, 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

 Krankenakte     

 Problematische Kindheit der Eltern   

 Belastende Vorkommnisse   

 Frühere Partnerschaft (en)   

 Sonstiges   
1.6 Aktuelle Lebensereignisse   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Traumatische Erfahrungen     

  Belastende Ereignisse in der Familie   

  Belastende äußere Umstände    
2. Grundversorgung  
2.1 Gesundheit des Kindes   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Häufige Verletzung      

  Häufige Krankheit   

  Behinderung   

  Regelmäßiger Arztbesuch   

  Notwendige Medikation   

  Gesundes Schlafverhalten   
2.2 Ernährung des Kindes   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Angemessene Menge     

  Ausgewogenheit     
  Regelmäßigkeit      
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2.3 Hygiene   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Vernachlässigte Körperhygiene     

  Angemessene Kleidung   

  Haushaltsführung   
2.4 Aufsicht    

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Altersgemäße Aufsichtspflicht     

  Aussprechen von Ge-/Verboten   

  Prüfen ob Ge- und Verbote eingehal-
ten werden 

  

  Angemessene Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen  

  

3. Erziehung  

3.1 Bezugsperson   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Kontinuität der Bezugspersonen     

  Erziehungskompetenz   

  Positive Lebenseinstellung   

3.2 Familiäre Beziehungen   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Konflikte auf der Paarebene      

  Belastende Eltern- Kind-Beziehung   

  Problematische Geschwisterbezie-
hung 

  

  Belastender Kontakt zu sonstigen Fa-
milienmitgliedern 

  

3.3 Familienklima   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Respekt und Wertschätzung     

  Wärme und Geborgenheit   

  Offenheit und Konfliktbewältigung   

  Anregung und Unterstützung   
3.4 Erziehungsleitende Vorstellungen   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Strukturierter Tagesablauf     

  Angemessene Grenzen und Regeln   

  Werden Lebenspraktische Fertigkeiten 
vermittelt 

    

  Förderung einer angemessenen Selb-
ständigkeit 
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4. Entwicklungsförderung   

4.1 Körperliche Entwicklung   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Normale Größe und Gewicht     

  Beeinträchtigung der Sinnesorgane 
bzw. Motorik 

  

  Beeinträchtigung der Sinnesorgane 
bzw. Motorik werden behandelt 

  

4.2 Geistige Entwicklung   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Altersgemäße Intelligenzentwicklung     

  Altersgemäße Sprachentwicklung    

  Altersgemäße Vermittlung von Kultur-
techniken  

  

  Beeinträchtigungen der Intelligenz oder  
Sprache 

  

  Beeinträchtigungen der Intelligenz o-
der Sprache werden behandelt 

  

4.3 Seelische Entwicklung   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Gefühle des jungen Menschen werden 
wahrgenommen 

    

  Auf Gefühle des jungen Menschen 
wird angemessen reagiert 

  

  Altersgemäße Persönlichkeitsentwick-
lung und -entfaltung wird zugelassen 

  

  Bewältigung von Frustrationen und 
Aggressionen wird angemessen unter-
stützt 

  

4.4 Soziale Entwicklung    

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Normen- und Wertevermittlung erfolgt     

  Altersgemäße Entfaltung des Kindes 
möglich 

  

  Verstöße bleiben ohne Konsequenz   

  Aufbauende Kommunikation in der 
Familie 

  

  Altersgemäße Sexualität wird in Erzie-
hung berücksichtigt 

    

  Grenzen der persönlichen Intimität 
werden überschritten 
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5. Integration  
5.1 Familie   

 Ja Nein 
 

Tendenz 
zumRisiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Besteht ein verlässlicher Familienver-
band 

    

  Junger Mensch hat Platz im Verband   

  Junger Mensch kennt seinen Eltern     

  Junger Mensch hat positiven Kontakt 
zur Mutter 

  

  Junger Mensch hat positiven Kontakt 
zum Vater 

  

  Junger Mensch hat angemessenen 
Kontakt zu Verwandten und Bezugs-
personen  

  

5.2 Umfeld   
 Ja Nein 

 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Familie ist in Wohnumfeld integriert     

  Junger Mensch hat Kontakt zu Gleich-
altrigen 

  

  Junger Mensch wird in seinen außer-
familiären Sozialkontakten angemes-
sen unterstützt 

  

  Familie ist kulturell integriert   

5.3 Bildung   
 Ja Nein 

 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Regelmäßiger Schulbesuch      

  Regelmäßiger Kindergartenbesuch   

  Altersgemäße Leistungsanforderungen 
an jungen Menschen im Elternhaus 

  

  Der junge Mensch hat einen Platz in 
den sozialen Bezugssystemen  

  

  Verschiedene Bezugssysteme koope-
rieren zum Wohle des Kindes 

  

5.4 Freizeit   
 Ja Nein 

 

Tendenz 
zum Risiko 

Tendenz zur 
Ressource 

  Junger Mensch hat Zugangsmöglich-
keiten zu angemessenen Freizeitange-
boten 

    

  Altersgemäße Freizeitgestaltung wird 
gefördert 

  

  Altersgemäße Medienkompetenz wird 
gefördert 
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Abschließende Gesamteinschätzung: 
 
Es bestehen Risiken im Hinblick auf: 

 Familiensituation 
 Grundversorgung 
 Erziehung 
 Entwicklungsförderung 
 Integration  
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Anlage 7.4            
 
 

Überlegungen zum „Kindeswohl“ 
 
Definition: „Wohl des Kindes“ 
 
§ 1 KJHG sieht das Wohl des Kindes auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erzie-

hung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit. 
 
Frage:  Reicht das Erziehungsziel: eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Per-

sönlichkeit zum Wohl des Kindes/Menschen alleine aus? 
 

Sollte als Erziehungsziel nicht auch die „Glücksfähigkeit“ als Kern des Kindes-
wohls hinzukommen? ("Glücksfähigkeit" verstanden als ein Vermögen, sich 
seiner eigenen Existenz, seines Lebens zu freuen.) 

 
„Ein Mensch wird dann glücksfähig sein, wenn er als Ergebnis von ererbten An-
lagen und erhaltener Erziehung mit einem Minimum an innerseelischen Kom-
plexen, mit einem Minimum an zwischenmenschlichen Konflikten und, als 
Frucht daraus, mit einem Minimum an Lebenskatastrophen durch seine Le-
bensjahre bis zum Ende seiner Tage kommt.“ (Ell. Seite 26) 

 
Die nach dem KJHG vorgesehene Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaft-
lichkeit sind sicherlich wichtige Voraussetzungen für die Glücksfähigkeit, doch 
sie sind alleine noch nicht die Glücksfähigkeit! 

 
Das „Wohl des Kindes“ ist ein komplexer Begriff. Nicht nur die äußeren Lebensbedingungen 
zählen hierzu, sondern vor allem auch die psychischen Komponenten. 
 
Äußere Lebensumstände sind einfacher zu erfassen: Wohnverhältnisse, Betreuung und Ver-
sorgung der Kinder, wirtschaftliche Lage. 
 
Die psychischen Faktoren sind wesentlich schwerer zu erfassen und auch einzuschätzen: 
emotionales Verhältnis zwischen Kind und seinen Eltern, Erziehungsbefähigung der Eltern, 
Grad der Integration des Kindes in seine bisherige Umgebung (z. B. Freunde, Verwandte, 
Schule, Freizeitgruppen). 
 
Zum Beispiel im Scheidungsverfahren können Richter, Sozialarbeiter/-innen / Sozialpäda-
gogen/-innen, Psychologen/-innen vor der sehr schwierigen Aufgabe stehen, einschätzen zu 
sollen, ob die vorgesehene Sorgerechtsregelung nach seiner/ihrer Auffassung 
 
- das Wohl des Kindes wirklich garantieren kann und 
- ob die emotionale Beziehung des Kindes zu diesen oder beiden Elternteilen eine tragfähige 
Grundlage für die zu leistende Erziehungsarbeit zu sein scheint. 
 
 
Literatur:  
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Ell, Ernst: Trennungs-Scheidung- und die Kinder?, Stuttgart 1979. 
Lempp, Reinhardt: Die Ehescheidung und das Kind, München 1976. 
Siebenschön, Leona, im Kreidekreis, Fischer-TB 1979. 
Neugrodda-Biehl, Rosemarie, Scheidung: Auf der Suche nach dem Kindeswohl; in: 
Psychologie heute 12/79, Seite 24 ff. 

 
 

Kindeswohl 
 
Nach verschiedenen Forschungsergebnissen überwiegt bei familienrechtlichen Auseinan-
dersetzungen die zum Wohl der Kinder angestrengt werden, auf Seiten der Entscheidungs-
träger die Tendenz: 
 
 das Verfahren formularmäßig abzuwickeln; 
 
 die betroffenen Personen, Eltern und erst recht die Kinder zu „Objekten von Verhandlun-

gen“ zu machen, sie eher als „Verfahrensunterworfene“ denn „Verfahrensbeteiligte“ zu 
behandeln; 

 
 die Entscheidungen viel zu langwierig sind; fast die Hälfte aller Verfahren, in denen Kin-

der betroffen waren, zogen sich länger als ein Jahr hin, im Extrem mehr als drei Jahre; 
 
 sich im wesentlichen darauf zu beschränken, die physischmateriellen Lebensbedingun-

gen zu berücksichtigen; im Mittelpunkt vorrangig das körperliche Wohl der Kinder zu se-
hen und demgegenüber die psychische Dimension, das seelische Wohl zu vernachlässi-
gen. 

 
Was für das Kind, für seine Entwicklung tatsächlich von Bedeutung ist: sich in gewohnter 
Umgebung und fester Beziehung zu der vorrangig vertrauten Person geboren zu fühlen, wird 
in den Ermittlungen vieler Jugendämter weit weniger berücksichtigt als etwa materielle Vo-
raussetzungen oder äußere Gegebenheiten, Wohnverhältnisse, Wohlstand. 
 
Erörtert werden in den Stellungnahmen: 
 äußere Versorgungsaspekte       96 % 
 ökonomisch-soziale Situation der Eltern     89 % 
 Interaktion der Eltern mit dem Kind      52 % 
 Normenkonformität der Eltern      48 % 
 
Wenig oder gar nicht erwähnt werden dagegen: 
 psychisches Befinden des Kindes      28 % 
 Interaktion des Kindes mit den Eltern     11 %  
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Quantitative und qualitative Aspekte des Kindeswohls  
 

    1.) Äußere Lebensumstände  

 
    - Wohnverhältnisse: 

z.B. Größe und Zustand der Wohnung, der Wohnanlage. 
 
    - Wirtschaftliche Lage/berufliche Situation: 

z. B. Einkommen, Sozialhilfe, Unterhaltsvorschussleistungen, beruflich 
bedingte Abwesenheit. 

 
    - Wohnortwechsel: 
 

z. B. Abbruch von sozialen Kontakten: Freunde, Freizeitgruppen, Schule, 
Kindergarten. 

 
    - Verwandtschaftliche Beziehungen: 
 

z. B. Abbruch von wertvollen Beziehungen, oft zusätzliche Bezugsper-
sonen: Großeltern, Tante, Onkel, Cousin, Cousine. Verlust dann beson-
ders groß, wenn dies Verwandte des nichtsorgeberechtigtwerdenden 
Elternteils sind. 

    

Wohl des Kindes  

    

    2.) Person der Eltern  

 
    - Erziehungseignung / Erziehungskontinuität: 
     

z. B. Zuwendungsfähigkeit, Erziehungsstil,  
Grenzen setzen können, psychische Stabilität. 

 
    - Vorbildeigenschaften: 

 
Pestalozzi sagt: Erziehung ist Beispiel und Liebe. 
Fähigkeit, Lebenssituation zu ordnen und meistern zu können. 
Moralische Qualitäten. 
Problem: Straffälligkeit, notorischer Faulenzer oder Randalierer. 

 
    - Geistige und psychische Normalität: 
 

* Psychopathen, Schizophrenie, Depressionen. 
* Alkoholismus: Kann man einem Alkoholiker die elterliche Sor-
ge übertragen? Im nüchternen Zustand sind sie oft liebenswür-
dige Menschen und vielfach von Kindern geliebte Väter und Müt-
ter.  

 
Unterschied: Situationstrinker und Dauertrinker 
 
* Suizidversuch / Suizidgefährdete. 
* Sexuelle Normalität.  
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Quantitative und qualitative Aspekte des Kindeswohls 
 
 

 - Schulischer und beruflicher Beistand: 
 

Problem: Bildungsdifferenz zwischen Mutter und Vater; Anre-
gungen geben können im kognitiven, sozialen, sportlichen und 
musischem Bereich. 

 
 

3.) Person des Kindes  

 
- Kindliche Grundbedürfnisse: 
 

* Beziehungskonstanz (je kleiner das Kind, desto wichtiger die 
Beziehungskonstanz). 
* Emotionale Bezugsperson / Intensität der Beziehung. Leitlinie: 
Je jünger ein Kind, desto mehr gehört es zur Mutter - Muttermy-
thos? 
* Objekt der Identifikation 
* Sorgen / Problemkinder 
 

    

Wohl des Kindes   

  
 

- Geschwistertrennung:  
 
Alter und Beziehungsintensität sind zu berücksichtigen. 
 
- Kindeswunsch:  
 
Anhörung des Kindes, zwingende Anhörung des 14-jährigen Kindes. 

Problem der Anhörung: Überforderung, Identifizierung mit dem schwä-
cheren Teil, Konfliktsituation: für Mutter, gegen Vater, Beeinflussung der 
Kinder. 



 

 
30 

 

Anlage 7.5 
 

Fachdienst 51 - 51.1 Saarbrücken, den       

Az.:       Kontakt       

 Telefon 0681 506-      

 Fax 0681 506-5190 

 

Kindeswohlgefährdung / Risikoeinschätzung 

Ergebnis der Teamberatung / Helfer/innenkonferenz 

 

Termin        Uhrzeit         Ort         

 

Teilnehmer/innen (Name, Funktion) 

            

            

            

            

 

Vom Risiko Betroffene/r (Name) Geb.-Dat. / Alter Aufenthaltsadresse 

                  

                  

                  

                  

 

Gesetzliche/r Vertreter/in (Name) Rolle Telefon Anschrift 

      Mutter             

      Mutter             

      Mutter             

      Mutter             

 
 

1. Fakten aus der Falldarstellung, die auf eine Gefährdung hinweisen 
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2. Situation und Wille des Kindes 

 
      

 

3. Ressourcen, die in der Familie  gese-
hen werden 
 

      

4. Risiken, die in der Familie  

 gesehen werden 
 

      

 

5. Wann wurde die erste Gefährdung in dieser Familie benannt? 
 

      

 

6. Problemakzeptanz 

Sieht die Familie das Problem? 
 
      

 

7. Problemkongruenz 

Besteht Übereinstimmung in der Einschätzung  
des Problems zwischen Jugendamt und Familie? ja 

Wenn nein: Welche Möglichkeiten werden gesehen, die Familie zur Mitarbeit zu motivie-
ren und eine gemeinsame Problemsicht zu erarbeiten? 
 
      

 

8. Sind interkulturelle Aspekte zu berücksichtigen?  nein 

 
Falls ja: Welche ?       
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9. Gibt es Ressourcen im Sozialen Umfeld (Personen, Gruppen, Organisationen)? nein 

 
Falls ja: Welche?        

10. Welche Hilfen können der Familie angeboten werden? 

 
      

 

11. Welche Hilfe nimmt die Familie an?   

 (Hilfeakzeptanz nach Einschätzung der fallzuständigen Fachkraft) 

 
      

 

12. Einschätzung der Helferkonferenz 

 

Übereinstimmende Sicht: 

 

 Keine Gefährdung gegeben, aber weiterer Unterstützungsbedarf  

 Gefährdung gegeben, wenn nicht über Hilfen Veränderungen erzielt werden 

 Gefährdung gegeben und gerichtliche Intervention erforderlich 

 Akute Gefährdung gegeben und Herausnahme zur Gefahrenabwehr erforderlich 
 (ggf. unterstützende Amtshilfe durch die Polizei geboten) 

 

Zusammenfassende Begründung: 
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Falls keine übereinstimmende Sicht der Helferkonferenz gegeben ist: 

Welche unterschiedlichen Sichtweisen werden vertreten? Wer vertritt welche Sichtwei-
se? 
 

      

 

13. Weiteres Vorgehen  

 (Klärung der Verantwortlichkeiten) 

 

 Wer? Was? Wann?  

   In welchem Zeitraum? 

                  

                  

                  

                  

                  

 

14. Termin der nächsten Teamberatung / Helferkonferenz am:       

 

15. Anmerkungen 

 
      

 
Unterschrift/-en) der Teilnehmer/-innen an der Teamberatung, der Helfer/-innenkonferenz 
 ___________________________  ____________________________  __________________________  
 ___________________________  ____________________________  __________________________  
 ___________________________  ____________________________  __________________________  
 ___________________________  ____________________________  __________________________  
 
 
Kenntnisnahme 

 Regionalleitung  Abteilungsleitung  Amtsleitung 
 


